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Verhaltensregeln

Wir achten 

aufeinander!

Gruppenleitenden und Betreuenden ist klar, 
dass sie im Umgang mit sozialen Medien für 
die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen Vorbildcharakter haben und verhalten 
sich entsprechend. Hier ist es wichtig, dass 
alle Betreuenden eine gemeinsame Haltung 
nach außen hin tragen.

Maßnahmen bei Regelverstößen

Vor einer Veranstaltung oder einer Ferienfrei-
zeit werden angemessene Regeln für die Grup-
penzeit sowohl den Teilnehmenden als auch 
ihren Eltern vorgestellt. Auch die Konsequen-
zen bei Verstößen werden angesprochen. Die 
Gruppenleitenden und Betreuenden tragen 
die Vereinbarungen mit und achten darauf, 
dass diese auch umgesetzt werden. Niemals 
wird psychische und physische Gewalt ausge-
übt oder geduldet.

  Erforderlich Dokumente und deren
  Vorlage bei der Präventionsfachkraft

Vor einem Lager müssen die aktuellen Listen 
der Betreuenden rechtzeitig bei der Präven-
tionsfachkraft eingehen, damit die Vollstän-
digkeit und Aktualität der Unterlagen ge-
prüft werden kann.

Gruppenleitende sorgen dafür, dass alle Be-
treuenden und sonstigen am Lager Betei-
ligten rechtzeitig über die Vorlage aktueller 
Dokumente informiert werden. Die Unterla-
gen müssen zwei Wochen vor einem Lager 
bei der Präventionsfachkraft vorliegen.

- Führungszeugnis (alle fünf Jahre)
- Gültige Juleica (muss alle drei Jahre 
 aktualisiert werden)
- Nachweis über die Teilnahme an einer  
 Präventionsschulung, wenn keine
 Juleica vorliegt. (muss alle fünf Jahre
 erneuert werden)
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Wir sind

füreinander

da!



Sprache und Wortwahl

Erwachsene und Gruppenleitende sollten 
sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Wir 
bemühen uns, jeden mit dem Namen anzu-
sprechen.

Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
verzichten wir auf Mehrdeutigkeiten und 
verwenden eine eindeutige Sprache. Wir 
sind klar und verständlich in unseren Aussa-
gen.

Kraftausdrücke, Beschimpfungen, Beleidi-
gungen oder Verniedlichungen haben im 
Umgang miteinander bei uns keinen Platz.
Die Kommunikation mit den Kindern und Ju-
gendlichen findet auf Augenhöhe statt. Wir 
nehmen unsere Gesprächspartner in allen 
Situationen ernst. Wir achten auf die Gefüh-
le des Gegenübers und nehmen Rücksicht 
darauf. Jeder Gesprächsteilnehmer soll in 
einer von Vertrauen geprägten Atmosphäre 
reden können.

Angemessener Körperkontakt

Im körperlichen Kontakt mit anderen Men-
schen empfindet jeder eigene individuelle 
Grenzen. Diese gilt es von allen Seiten zu 
achten. Grundsätzlich haben Kinder und 
Jugendliche das Recht, sich nicht an Aktio-
nen zu beteiligen. Dieses ist ihnen vor Be-
ginn einer Aktion oder eines Ferienlagers zu 
erklären. Wenngleich körperlicher Kontakt 
bei Spielen oft unvermeidlich ist, suchen 
Betreuende und Leitende niemals bewusst 
den Körperkontakt mit Kindern und Jugend-

lichen. Körpersprache oder Körpersigna-
le werden wahrgenommen und geachtet. 
Grundsätzlich ist ein Nein ein Nein – ausge-
sprochen oder unausgesprochen!

Während einer Veranstaltung oder eines 
Lagers sind Leitende und Betreuende stets 
ansprechbar und vermitteln durch empathi-
sches Verhalten Sicherheit.

Auch, wenn Kinder und Jugendliche manch-
mal eigenwillige Wünsche äußern – wie bei-
spielsweise auf dem Schoß sitzen – gilt für 
Betreuende und Leitende hier ein klares 
Nein!

Beachtung der Intimsphäre

Bei allen Veranstaltungen mit Übernach-
tung werden Kinder und Jugendliche nach 
biologischem Geschlecht getrennt unter-
gebracht. Das gilt sowohl in Häusern mit 
einzelnen Zimmern als auch in Lagern mit 
Zelten. Teilnehmende und Betreuende sind 
ebenfalls getrennt untergebracht. Auch bei 
der Nutzung der sanitären Anlagen ist da-
rauf zu achten, dass die Trennungen nach 
biologischem Geschlecht sowie die Tren-
nung nach Betreuenden und Teilnehmen-
den eingehalten werden. Niemand wird 
dazu gezwungen, in der Gruppe oder unbe-
kleidet zu duschen.

Sollte ein getrenntes Übernachten nicht 
möglich sein, wie beispielsweise auf einer 
Berghütte, wird dies im Vorfeld deutlich an-
gesprochen.

Zulässigkeit von Geschenken

Gruppenleitende, Betreuende, Kinder und 
Jugendliche verteilen niemals persönliche 
Geschenke an Einzelne unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit.

   Fremde Gruppen bei Veranstaltungen

Bei jeglichen Veranstaltungen (Zeltlager, 
Eislaufen, Schwimmbad, Bowling…) haben 
die Gruppenleitenden ihre Schutzbefoh-
lenen im Blick und beobachten auch das 
Verhalten fremder Gruppen und den mögli-
chen Umgang mit diesen.

Gästen ist es nicht gestattet im Zeltlager zu 
übernachten!

Umgang mit und Nutzung von mobilen
Endgeräten und sozialen Netzwerken

Die Nutzung von mobilen Endgeräten 
in Ferienlagern und bei anderen Veran-
staltungen wird im Vorfeld besprochen. 
Grundsätzlich benötigen Kinder im Lager 
kein Handy, da den Eltern Kontaktmög-
lichkeiten zu einzelnen Verantwortlichen 
mitgeteilt werden. Auch, wenn diese Rege-
lung bei jugendlichen Teilnehmenden nicht 
mehr oder nur schwer durchzusetzen ist, 
werden sie auf einen angemessenen Um-
gang mit mobilen Endgeräten hingewie-
sen. Es werden klare Regeln für deren Nut-
zung abgesprochen und auf Konsequenzen 
bei Verstößen hingewiesen.

✄

Abschnitt zum Abtrennen:

Ich habe die vereinbarten Verhaltensregeln 
unserer Pfarrei St. Marien gelesen und stim-
me ihnen zu.

Ich werde sie bei meiner Tätigkeit mit Kindern, 
Jugendlichen sowie schutz- und hilfsbedürfti-
gen Erwachsenen gewissenhaft befolgen.

Name

Vorname

Adresse 

Ortsteil

Gruppe

Datum

Unterschrift


